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Antrag zur Verleihung eines ZDRK-Jugend-Ehrenzeichens  

 
  im Silberkranz                          im Goldkranz                      Ehrenurkunde 
  

für 
 
  Jugendmitglied    Jugendleiter/-in 
   
     Kreisjugendleiter/-in 
 

Kreisverband:       

Verein: Z               

 
Die Antragstellung erfolgt für nachstehendes Mitglied:  

Name/Vorname       ID-Nr.:       

Straße:       Geburtsdatum:       

PLZ/Ort:       Im Verband 
gemeldet seit: 

      

Das beantragte Mitglied hat sich in besonderer Weise in der Jugendarbeit verdient gemacht:  

Kurze Angabe der Verdienste: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 

       ,       
Ort, Datum    Vereinsstempel 

 
 
 

Unterschrift Kreis-/ Jugendleiter/-in Unterschrift Kreis-/Vorsitzende/-r 
 
 
Der Antrag ist bis spätestens 01. Februar des Jahres beim LV-Jugendleiter einzureichen. 
 

Wir bitten um Beachtung der Bestimmungen für die Vergabe der ZDRK-Ehrenzeichen (siehe Rückseite). 
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Bestimmungen für die Vergabe der ZDRK-Jugendnadel im Silberkranz 
 

Jugendliche: 
 

a) Wird an Jugendliche vergeben, wenn sie 8 Jahre in der Jugendgruppe gemeldet waren und nach 
Vollendung des 18. Lebensjahrs in den Hauptverein übertreten. 

 

b) Wird an Jugendliche für 10-jährige Mitgliedschaft vergeben, wenn sie weiterhin Mitglied in einer 
Jugendgruppe bleiben. Gerechnet wird ab dem Jahr, in dem der Jugendliche sechs Jahre alt wird 
(Aufnahmealter). 

 

Jugendleiter und Jugendleiterinnen: 
 

a) Wird an Jugendleiter und Jugendleiterinnen vergeben, die 10 Jahre aktive Jugendarbeit im Verein 
bzw. Kreisverband geleistet haben. Hierbei ist Wert auf eine aktive und erfolgreiche Jugendarbeit 
zu legen. Nicht vollständig ausgefüllte und/oder vom Kreisverband nicht bestätigte Anträge 
werden nicht bearbeitet und gehen an den Antragsteller zurück. 

 

Bestimmungen für die Vergabe der ZDRK-Jugendnadel im Goldkranz 
 

Jugendleiter und Jugendleiterinnen: 
 

a) Wird an Jugendleiter und Jugendleiterinnen vergeben, die mindestens 20 Jahre eine aktive 
Jugendarbeit im Verein oder Kreisverband geleistet haben. Wobei die Aktivitäten der letzten 10 
Jahre auf dem Antrag lückenlos anzugeben sind. Die Beantragung kann vom Verein erfolgen, der 
Antrag muss aber vom Kreisjugendleiter, dem Landesjugendleiter und 
Landesverbandsvorsitzenden unterschrieben sein.  

 

b) Für Landesjugendleiter ist eine aktive Jugendarbeit von 10 Jahren erforderlich.  
 

Bestimmungen für die Vergabe der ZDRK- Ehrenurkunde 
 

a) Wird an Jugendleiter und Jugendleiterinnen vergeben, die 10 Jahre eine aktive Jugendarbeit geleistet 
haben und bereits mit der ZDRK-Jugendnadel im Silberkranz als Jugendliche/r ausgezeichnet 
wurden. 

 

Bestätigung des Kreisverbands, falls erforderlich s.o.: 
 

Der Antrag wird befürwortet     ja     nein          _______________________ 
         Unterschrift KV-Vorsitzende/-r 
 

Bestätigung des Landesverbands: 
 

Der Antrag wird befürwortet:     ja     nein _______________________ 
         Unterschrift LV-Jugendleiter 
 

Bestätigung des LV-Vorsitzenden, falls erforderlich s.o.: 
 

Der Antrag wird befürwortet:     ja     nein _______________________ 
         Unterschrift LV-Vorsitzender 
 
Hinweise zum Datenschutz im Rahmen der Verleihung von Ehrungen 
Verarbeitung 
Die im Antrag angegeben persönlichen Daten werden in Papierform weitergeleitet und dienen dem Abgleich mit der 
Mitgliederverwaltung des Landesverbands der Rassekaninchenzüchter Württemberg & Hohenzollern e.V. und der Einladung zu 
Veranstaltungen, auf denen die Ehrung verliehen werden soll. Eine elektronische Verarbeitung findet nicht statt, die 
Ehrungsvergabe wird bei der Mitgliederverwaltung manuell erfasst. Die Antragsunterlagen werden nach Ablauf eines Jahres 
datensicher vernichtet. Eine Antragsbearbeitung ohne die Daten ist nicht möglich. 
Veröffentlichung 
Die zu ehrende Person ist durch die/den Jugendleiter/-in bzw. durch die die Ehrungen vergebende Person auf die 
Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Ehrungen des Landesverbands und des ZDRK hinzuweisen. 
Personen die einer Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten nicht – oder nur eingeschränkt - zustimmen, müssen dies 
ausdrücklich gegenüber dem Landesverband, Beauftragte für Ehrungen, mitteilen. Folgende Daten werden im Bereich 
Ehrungen (mit Bildern der Verleihung) in der Informationsschrift des Landesverbands, auf der Homepage des Landesverbands, 
auf der Facebook-Seite und Instagram-Seite des Landesverbands und ggf. in Medien des ZDRK (bspw. ZDRK-Lehrschrift) 
veröffentlicht: 
Name, Vorname, Verein, Kreisverbands- und Landesverbandszugehörigkeit, Ehrung (bspw. Ehrenzeichen im 
Silberkranz). Die zu ehrende Person stimmt, sofern keine gegenteilige schriftliche Erklärung gegenüber dem Landesverband 
erfolgt, der Veröffentlichung der o.g. Daten in der dargestellten Form und bei den aufgezählten Medien zu. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz im LV der Rassekaninchenzüchter Württemberg und Hohenzollern e.V. finden Sie 
unter: www.rassekaninchen-wuerttemberg.de. 


